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Gemeinde Steinenbronn      GRDS-Nr. 2024/155/1 

Hauptamt 
Lisa Schreiber 

Steinenbronn, 24.10.2024 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E 

 

 
 
Beratung im Verwaltungs- und Sozialausschuss  

am 22.10.2024 öffentlich 
Vorberatung  

Beratung im Gemeinderat  
am 05.11.2024 öffentlich 
Beschluss  

 
 

Neufassung der Benutzungssatzung für die Kernzeitbetreuung 
 
 

I. Beschlussvorschlag 

 

Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Benutzungssatzung für die 
Kernzeitbetreuung. 
  

 
II. Sachdarstellung 

 
In der Vergangenheit hatten wir eine gemeinsame Satzung für die Kernzeitbetreuung 
und die Kindertageseinrichtungen über die Erhebung von Benutzungsgebühren. Dies 

wurde in der Sitzung am 04.06.2024 überarbeitet und es wurden zwei getrennte 
Satzungen, für die jeweilige Einrichtungsart, erlassen.  

 
Bereits in der Sitzung am 04.06.24 wurde die Benutzungssatzung der 
Kernzeitbetreuung zum Beschluss vorgelegt. Dieser Tagesordnungspunkt wurde in 

der Sitzung vertagt. Daher wurde sie in der Sitzung des VSA am 22.10.24 erneut 
vorberaten. Der VSA empfiehlt dem Gemeinderat die Neufassung der 

Benutzungssatzung für die Kernzeitbetreuung, wie beigefügt, zu beschließen. 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen sind der Anlage zu entnehmen. 

 
Hinweis: 

Der Bestandteil zur Regelung der Nachmittagsbetreuung mit einer Nachweispflicht 
wurde gegenüber dem letzten Satzungsentwurf (Stand 04.06.24) herausgenommen. 
Die Verwaltung ist hier noch in der Prüfung eine geeignete Lösung zu finden, auch mit 

Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch im nächsten Jahr. 
 

Die beschlossene Satzung soll zum 15. November 2024 in Kraft treten. 
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Anlagen: 

Benutzungssatzung Änderungen 
Benutzungssatzung der Kernzeitbetreuung 
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